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TECHNISCHES DATENBLATT 

Dodifun SC 

Zulassungs-Nr. 00A758-00 

Einsatzgebiet Fungizid zur Bekämpfung von Schorf (Venturia spp.) in Apfel und Birne und von 
Sprühfleckenkrankheit (Blumeriella jaapii) in Süßkirsche und Sauerkirsche 

 

Wirkstoff 400 g/l Dodin 

Formulierung Suspensionskonzentrat (SC) 

Kulturen und Einsatzzeitpunkt Apfel und Birne (BBCH 53 – 59 und BBCH 71 - 79);  
Süßkirsche und Sauerkirsche (BBCH 71 – 75 und 91 – 97) 

Anwendungszeitpunkt Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis   

Anwendung In dieser Anwendung: 1; in der Kultur bzw. je Jahr: 1 

Aufwandmenge  1,7 l/ha; 1,125 l/10.000 m2 Laubwandfläche 

Wartezeiten Apfel und Birne: 60 Tage;  
Süßkirsche und Sauerkirsche: 14 Tage bzw. F 

Wirkungsweise 
Dodifun SC ist ein Fungizid mit dem Wirkstoff Dodin in Form eines Suspensionskonzentrats zur Rekonstitution in 
Wasser. Es wirkt als Blattapplikation gegen Schorf in Apfel- und Birnbäumen, sowie gegen Sprühfleckenkrankheit in 
Sauer- und Süßkirsche. Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): U 12 

Anwendungsbestimmungen und Auflagen.  
NW470 - Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten 
nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe 
sowie Regen- und Abwasserkanäle. 
NW605-1: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur 
gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem 
Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205,  
S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern 
einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht 
verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar 
an Gewässern in jedem Fall zu beachten. 
Reduzierte Abstände:  
Apfel, Birne – Stadium der Kultur 53 bis 59: 50 % 15 m, 75 % 10 m, 90 % * 
Apfel, Birne – Stadium der Kultur 71 bis 79: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % * 
Süßkirsche, Sauerkirsche – Stadium der Kultur 71 bis 75: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % * 
Süßkirsche, Sauerkirsche – Stadium der Kultur 90 bis 97: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % * 
NW606: Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels 
mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, 
aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können 
mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 
Apfel, Birne – Stadium der Kultur 53 bis 59: 20 m 
Apfel, Birne – Stadium der Kultur 71 bis 79: 10 m 
Süßkirsche, Sauerkirsche – Stadium der Kultur 71 bis 75: 10 m 
Süßkirsche, Sauerkirsche – Stadium der Kultur 90 bis 97: 10 m 
WW750: Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende 
Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel 
mit anderen Wirkstoffen verwenden. 
WW762: Aus Gründen des Resistenzmanagements das Mittel (einschließlich anderer Mittel mit gleichem Wirkstoff, 
mit einem Wirkstoff aus der gleichen Wirkstoffgruppe oder mit kreuzresistentem Wirkstoff) insgesamt nicht häufiger 
anwenden als in der Gebrauchsanleitung angegeben. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen. 
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WW764: Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit anderen Mitteln aus anderen 
Wirkstoffgruppen verwenden. 
WP7371: Berostung bei empfindlichen Sorten möglich (nur Anwendung in Apfel und Birne zu BBCH 71 – 79)  

Kennzeichnung nach CLP-Verordnung 
Signalwort: Gefahr 
Gefahrenpiktogramme: GHS05, GHS07, GHS09 

Gefahrenhinweise (H-Sätze) 
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208: Enthält Cyanamid (CAS-Nr. 420-04-2). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Sicherheitshinweise 
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P261: Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. 
P264: Nach Handhabung Hände gründlich waschen. 
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
P308+ P310: BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501: Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. PAMIRA zuführen. 
SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in 
unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen /Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe 
verhindern.) 
Anwendung nur durch berufliche Anwender zulässig.  

Hinweise für den Anwenderschutz 
SB001: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. 
SB005: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. 
SB010: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
SB111: Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel 
sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die 
BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. 
SB166: Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. 
SE110: Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 
SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des 
Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. 
SF275-EEOS: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den 
behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis 
einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. 
SF276-14OS: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den 
behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in 
Strauchbeerenobst lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. 
SS110-1: Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. 
SS120-1: Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) 
zu tragen. 
SS206: Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. 
Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. 
SS2101: Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang 
mit dem unverdünnten Mittel. 
SS227: Wenn wiederholter Kontakt mit frisch behandelten Kulturen während der Applikation nicht vermieden 
werden kann, ist ein flüssigkeitsdichter Schutzanzug zu tragen. 
VA263: Keine Anwendung des Pflanzenschutzmittels mit handgeführten Geräten. 
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VA277: Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt 
werden, ein Abstand von mindestens 5 m eingehalten werden. Die Anwendung muss mit einem verlustmindernden 
Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 
9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 50% eingetragen ist. 

Schutz von Wasserorganismen 
NW262: Das Mittel ist giftig für Algen. 
NW264: Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. 

Schutz von Nutzorganismen 
NB6641: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder 
Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). 
NN1001: Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. 
NN1002: Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. 

 


